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Beschlussvorlage zur Behandlung in öffentlicher Sitzung 

Betreff 
Schulsozialarbeit an Grundschulen - Gewährung von Zuschüssen in 2013 

Beschlussorgan 
Jugendhilfeausschuss Ausschuss Schule und Weiterbildung 

Gremium Datum 

 

Beschluss: 
Der „Jugendhilfeausschuss – Ausschuss für Kinder, Jugend und Familie“ sowie der „Ausschuss für 
Schule und Weiterbildung“ beschließen, für die kommunale Schulsozialarbeit an Grundschulen in 
2013 Zuschüsse in Höhe von 4.451.537,76 Euro zu gewähren.  
Die Verteilung dieser Mittel erfolgt an die jeweiligen Träger auf der Grundlage der von ihnen bean-
tragten Mittel, wie in Anlage 1 dargestellt.  
Für das Haushaltjahr 2013 stehen im Teilplan 0604 unter Teilplanzeile 15 entsprechende Mittel zur 
Verfügung.  
 

Jugendhilfeausschuss 23.04.2013 

Ausschuss Schule und Weiterbildung 15.04.2013 
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Haushaltsmäßige Auswirkungen 
 Nein 
 Ja, investiv Investitionsauszahlungen         € 

  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja            % 

 Ja, ergebniswirksam Aufwendungen für die Maßnahme  4.451.537,76    € 

  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja 4.451.537,76  

 100 % 

Jährliche Folgeaufwendungen (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:       
a) Personalaufwendungen          € 

b) Sachaufwendungen etc.          € 

c) bilanzielle Abschreibungen         € 

Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:       
a) Erträge          € 

b) Erträge aus der Auflösung Sonderposten         € 

Einsparungen: ab Haushaltsjahr:       
a) Personalaufwendungen          € 

b) Sachaufwendungen etc.          € 

Beginn, Dauer        

 
 

Begründung: 
Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 13.10.2011 unter TOP 10.28 (Session Nr. 3812/2011) die 
Intensivierung der Schulsozialarbeit aus Mitteln des „Bildungs- und Teilhabepaketes“ der Bundesre-
gierung beschlossen. Die Mittel sind bis zum 31.12.2013 befristet zur Verfügung gestellt. Bestandteil 
des Beschlusses ist u.a. die Intensivierung der Schulsozialarbeit an Grundschulen durch Stellen in 
freier Trägerschaft. Die beauftragten Träger erhalten Zuschüsse, die bei der Verwaltung bis Ende 
2012 für das laufende Jahr 2013 beantragt werden mussten.  
 
Entsprechend den eingereichten Anträgen sollen die Träger in 2013 eine Förderung in Höhe von 
4.451.537,76 Euro erhalten, die durch die Bundesmittel gedeckt sind. Mittel in gleicher Höhe stehen 
im Teilplan 0604 unter Teilplanzeile 15 zur Verfügung.  
 
Hierdurch werden für insgesamt 76 Stellen die Personalkosten (max. 55.000,-- €/ Stelle incl. Over-
headkosten in Höhe von bis zu maximal 6.875, -- € / Stelle) sowie Sachkosten in Höhe von bis zu 
1.200,-- € /Stelle und Regiemittel in Höhe von 7,5 % der Personal- und Sachkosten bezuschusst.  
 
Da es sich um die zweckentsprechende Verwendung von Bundesmitteln handelt, sind die Vorausset-
zungen des § 82 GO (Vorschriften zur vorläufigen Haushaltsführung) erfüllt.  
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